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Auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr. P f e i f e r und Genossen, , . 

betreffend die Gewährung der Selbständigen-Pension an dt~ Heimatvertriebenen, 

teilt Eundesminister für soziale Verwaltung Pro k s c h folgendes mitg 

In der vorliegenden Anfrage wirc1 an den Eundesminister für soziale 

Verwal tung die Anfrage gestellt, ob er die Auffassung der unterzeichneten 

Abgeordneten teilt, dass die Ausnahmsbestimmung des § 62 Abs.l Z.3 GSPVG. 

auch auf die heimatvertriebenen Volksdeutschen bis zu ihrer rechtlichen 

Gleichstellung mi"1i Inländern" d. h. bis zu ihrer Zulassung zum 3dl bständigen 

Gewerbebetrieb in Österreich anzuwenden ist, bzw. ob der Bundesminister für 

soziale Verwaltung für den Fall" dass er diese Ansieht nicht teilt, bereit 

ist, eine entsprechende J)Tovellierung des GewerblichEm Selbständigen­

Pensionsversicherungsgesetzes ehestens in die tGge zu leiten. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes mi tzuteilen~ 

Eei der von den unterzeichn8ten Abgeordneten aufgeworfenen Frage handel;!3 

es sich in erster Linie um eine Frage des Leistungsrechtes der Pensionsver­

Sicherung der gewerblichen Wirtschaft. Die Entscheidung von Streitigkeiten, 

die sich aus der Arr::endu ng der ei nschlägigen gesetzlichen Bestimmung ergeben, 

fäll tin die Zuständigkeit der Schiedsgerichte der Sozial versicherung bzw .. 

des Oberlandesgerichtes Wieno Es muss daher diesen Gerichten Vorbehalten bleiben, 

im Einzelfall zu e"o.tscheiden" ob die Bestimmungen des § 62 Abs.l Z.3 GSPVG. 

auch auf Volksdeutsche Angewendet werden können~ die infolge der durch die 

Kriegsereignisse erz'wungenen Unterbrechung ihrer ausserhalb Öster::'eichs ausge- ' 

übten aalbi;ltäudigen Erwerbstätigkeitnicht die Mögliohkei t haben, Zeiten einer 

selbständigen Erwe:rbstätigkeit im entsprechenden Ausmass nachzuweisen. Unvor­

greiflich einer solchen instanzmässigen Entsoheidung darf ich jedoch darauf 

hinweisen., dass gemäss § 193 Absol. GSPVG. für die Erfüllung der Anspruchsvoraus­

setzungen für die Übergangsrente nur Zeiten einer selbständigen Erwerbstätig-
Z.l 

keit im Sinne des § 62 Abs~l/und Abs.EI GSPVG. in Eetracht gezogen werden 

können (das sind Zei teD. einer sel bständigEll1 Erwerbstätigkeit, die bei früho:rem 

Wirksamkeitsbeginn des GSPVG. die Pflichtversicherung begründet hätte, und 
l 

während derer der Versicherte seinen Lebensunterhalt überwiegend aus dem 

E:rtrag dieser Erwerbstätigkeit bestritten hat bzw. diesen gleiohgestellte 

Zei ten ei ner selbständigen Krwerbstä tigkei t in einem am 16. Oktober 1918 
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zur österreichiscfr..ungarischen Monarchie gehörigen Gebiet). Ersatzzeiten 

nach § 62 Abs.l Z.3 'GSPVG. (Behinderungszeiten) können nach der derzei tigGn. 

Gesetzeslage zur Erfüllung der Anspruchsvo!'aussetzungen für die ÜbergaJ:'l~s­

rente überhaupt nicht hGrangezogen 'lJerden .. Es erü~rigt sich daher in diesem 

Zusammenhang die Prüfung der Frage, ob die Zeiten, in denen Volksdeutsche 

in Österreich dar an gehindert waren, einer gewerblichen Tätigkeit nachzugehen, 

als :2}rsatzzei ten im Sinne des § 62 AbsQ 1 Z~ 3 GSPVG. anzusehen si nd. 
,I 

Soweit I im Bunclesministe:i.~ium für soziale Verwal tung bekannt ist$ 

werden bei der Pensionsversicherunesanstal t der gewerblichen VVirtschaft 

derzeit berei ts VOl~sch1äge für eine Novellierung des Gewerblichen Selbständigen­

PensionsversicherungsgGsetzes in mehreren Bestimmungen vorbereitet. Bei der 

Prüfung dieser Vorschläge und der Ausarbeitung einer Regierungsvorlage 

für eine TlTovelle zum GSPVG. wird das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

auch die gegenständliche F!'cge mit zur Erörterung stellen~ 
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